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8. Änderungssatzung 
zur Satzung 

der Stadt Genthin über die Erhebung 
von Umlagebeiträgen für die Unterhaltung 
von Gewässern II. Ordnung vom 08.08.2002 

 
Auf der Grundlage der §§6, 8 und 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen 
Anhalt (GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S.568) zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14.02.2008 (GVBl. LSA S.40) i.V.m. dem 
Wasserverbandsgesetz (WVG) vom 12.02.1991 (BGBl. I S.405) geändert durch das 
Gesetz vom 15.05.2002 (BGBl. I S. 1578) i.V.m. §106 des Wassergesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 31. August 1993 (GVBl. LSA S.477) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12.04.1998 (GVBl. LSA S.248), hat der Stadtrat der Stadt 
Genthin in seiner Sitzung am 30.07.2009 nachfolgende Änderung zur Satzung der 
Stadt Genthin über die Erhebung von Umlagebeiträgen für die Unterhaltung von 
Gewässern II. Ordnung vom 08.08.2002 beschlossen. 
 
 
 

§ 1 
 

§3 – Beitragsmaßstab Abs. 1 ändert sich wie folgt: 
Der Maßstab der Beiträge für die Unterhaltung von Verbandsgewässern bestimmt 
sich nach dem Verhältnis, in dem die unter §2 dieser Satzung genannten 
Beitragspflichtigen am Gebiet der Gemarkungen Genthin, Parchen, Mützel, Tucheim, 
Gladau und Paplitz der Stadt Genthin beteiligt sind. 
 
 
 

§ 2 
 
§4 - Beitragssatz Abs. 2 Satz 2 ändert sich wie folgt: 
Der Beitragssatz beträgt für das Kalenderjahr 2009   9,18 €/ Hektar 
 
(3) Die Umlagehöhe ergibt sich aus der Summation aller Grundstücke eines  

Beitragspflichtigen nach §2 und der Multiplikation mit dem geltenden Beitragssatz  
nach §4 Abs. 2. 
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§ 3 

 
§5 – Entstehung, Erhebung und Fälligkeit der Beiträge ändert sich wie folgt: 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Jahresbeitragsschuld entsteht zu Beginn des Erhebungszeitraums. 

(3) Die Umlage wird durch Bescheid festgesetzt und kann mit anderen  
Grundstücksabgaben erhoben werden. Sie wird als Jahresumlage erhoben.  
Veranlagungsjahr ist das laufende Kalenderjahr für das abgelaufene Kalenderjahr. 

(4) entfällt 
(5) entfällt 
 
 
 

§ 4 
 

Diese Satzung tritt nach ihrer Bekanntmachung im „Amtsblatt der Stadt Genthin“  in 
Kraft.  
 
 
 
Genthin, den 30.07.2009 
 
 
 
Bernicke 
Bürgermeister       Siegel  
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